
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veröffentlichung nach § 23 Energiewirtschaftsgesetz 
 
 
 
 
 

Bedingungen und Entgelte für die Erbringung von 
Ausgleichsleistungen 

 
 
 
 
 
Der Inhalt dieser Seite wird zur Zeit überarbeitet.   


